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 2EINLADUNG

CANCOM SE
mit Sitz in München 

- ISIN DE0005419105 -
- WKN 541910 -

Einladung zur  
ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Dienstag, den 24. Juni 2025, 11:00 Uhr,

in der Alten Kongresshalle, Theresienhöhe 15 in 80339 München, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 
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TAGESORDNUNG: 

TOP 1:  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzern abschlusses, des 
zusammengefassten Lageberichts für die CANCOM SE und den Konzern mit dem erläuternden 
Bericht zu den Angaben nach § 289a HGB* bzw. § 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2024

Sämtliche vorstehenden Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/ 

verfügbar, werden auch während der gesamten Hauptversammlung über diese Internetadresse zugänglich sein 
und werden in der Hauptversammlung vor Ort ebenfalls zugänglich gemacht.

§ 175 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, 
den gebilligten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entgegennimmt. Eine Beschlussfassung 
durch die Hauptversammlung der CANCOM SE im Hinblick auf diese Unterlagen ist nicht erforderlich. 
Der Jahresabschluss der Gesellschaft und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 wurden vom 
Aufsichtsrat am 25. März 2025 gebilligt. Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist damit festgestellt. Ein 
Sonderfall nach § 173 AktG, wonach die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen 
wird, wenn der Vorstand und der Aufsichtsrat dies beschließen, liegt nicht vor.

* Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des 
Aktiengesetzes (AktG) und des Handelsgesetzbuches (HGB), finden auf die CANCOM SE aufgrund der 
Verweisungsnormen der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der 
Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-VO) Anwendung, soweit sich aus spezielleren Vorschriften der SE-VO 
nichts anderes ergibt.

TOP 2:  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024  
in Höhe von 109.884.354,84 Euro wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie: 
31.515.345,00 Euro

b) Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen: 
0,00 Euro

c) Vortrag auf neue Rechnung: 
78.369.009,84 Euro.

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den 
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 27. Juni 2025, fällig.
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TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für 
dieses Geschäftsjahr die Entlastung zu erteilen.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats 
für dieses Geschäftsjahr die Entlastung zu erteilen.

TOP 5: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsbericht erstattung 2025

1. Die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Zweigniederlassung 
München, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bestellt. 
 
Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-Abschlussprüfer verordnung 
erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine 
Beschränkungen im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer bestimmten 
Prüfungsgesellschaft im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurden.

2. Die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Zweigniederlassung 
München, wird mit Wirkung zum Inkraft-treten des Gesetzes zur Umsetzung der Corporate Sustainability 
Reporting Directive in deutsches Recht (CSRD-Umsetzungsgesetz) als Prüfer zum Zweck der Bestätigung 
der Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2025 bestellt. 
 
Der Aufsichtsrat wird angewiesen, den Beschluss nur zu vollziehen, wenn nach dem CSRD-
Umsetzungsgesetz die für das Geschäftsjahr 2025 zu erstellende Nachhaltigkeits berichterstattung extern 
durch einen von der Hauptversammlung zu bestellenden Prüfer zu bestäti-gen ist und wenn das CSRD-
Umsetzungsgesetz insoweit keine Regelung für das Geschäftsjahr 2025 vorsieht, welche die Bestellung 
des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die Hauptversammlung, ohne ein gerichtliches 
Verfahren, entbehrlich machen würde.

TOP 6: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder

Nach § 120a Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung der börsennotierten Gesellschaft über die Billigung 
des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder bei jeder wesentlichen 
Änderung des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre. Die erstmalige Beschlussfassung erfolgte 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch die ordentliche Hauptversammlung am 27. Juni 2021. Demnach 
bedarf es einer erneuten Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung am 24. Juni 2025.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das von ihm am 28. Februar 2025 beschlossene neue System zur Vergütung der 
Vorstandsmitglieder zu billigen.

Das Vergütungssystem ist über unsere Internetseite unter 

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/ 

zugänglich. Das Vergütungssystem wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und zudem 
in der Hauptversammlung vor Ort ebenfalls zugänglich gemacht.

TAGESORDNUNG
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TOP 7: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts nach § 162 AktG  
für das Geschäftsjahr 2024

Gemäß § 162 AktG ist jährlich von Vorstand und Aufsichtsrat ein Vergütungsbericht zu erstellen und der 
Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen. Vorstand und Aufsichtsrat haben 
gemäß § 162 AktG einen Bericht über die im Geschäftsjahr 2024 den gegenwärtigen oder früheren Mitgliedern 
des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung mit Datum vom 25. März 2025 
erstellt.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob 
die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Über die gesetzlichen 
Anforderungen hinaus erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der Vermerk über die 
Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. Nach § 120a Abs. 4 AktG ist der geprüfte 
Vergütungsbericht der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen. Das Votum der Hauptversammlung über 
die Billigung des Vergütungsberichts hat empfehlenden Charakter.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für 
das Geschäftsjahr 2024 zu billigen.

Der Vergütungsbericht ist über unsere Internetseite unter 

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/ 

zugänglich. Der Vergütungsbericht wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und zudem 
in der Hauptversammlung vor Ort ebenfalls zugänglich gemacht.

TOP 8 Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich derzeit gemäß Art. 40 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 der SE-VO, § 17 Abs. 1 des 
SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) in Verbindung mit § 9 Abs. (1) Satz 1 und 2 der Satzung der CANCOM SE 
sowie Teil III Nr. 22 der SE-Beteiligungsvereinbarung aus sechs Mitgliedern zusammen, die alle von der 
Hauptversammlung gewählt werden.

Herr Dr. Kari Kapsch ist mit Ablauf des 31. Dezember 2024 und Herr Dr. Ilias Läber mit Ablauf des  
31. März 2025 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Das Registergericht München hat mit Beschluss vom  
2. April 2025 auf Antrag des Aufsichtsrats vom 27. März 2025, basierend auf entsprechender Empfehlung 
des Nominierungsausschusses, Herrn Lukas Abegg gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats der CANCOM 
SE bestellt. Das Amt eines gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds erlischt gemäß § 104 Abs. 6 AktG, 
sobald der Mangel behoben ist. Vor dem Hintergrund, dass dieser Hauptversammlung am 24. Juni 2025 
unter Tagesordnungspunkt 9 die Verkleinerung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder zur Beschlussfassung 
vorgeschlagen wird, soll nur die Neuwahl des gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds erfolgen.

Der Aufsichtsrat schlägt, basierend auf einer entsprechenden Empfehlung des Nominierungs ausschusses, vor, 
Herrn Lukas Abegg, Partner bei Spectrum Entrepreneurial Ownership, Rapperswil-Jona (Schweiz), wohnhaft 
in Horgen (Schweiz), für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Der Wahlvorschlag wurde auf der Grundlage der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 
und unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benannten Ziele abgegeben. Der 
Aufsichtsrat hat sich bei dem vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass er den für das Amt zu erwartenden  
Zeitaufwand erbringen kann.

TAGESORDNUNG
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Nach Einschätzung des Aufsichtsrats besteht zwischen Herrn Lukas Abegg und der Gesellschaft sowie  
sonstigen Unternehmen des CANCOM Konzerns, den Organen der Gesellschaft (mit Ausnahme der jeweils 
bereits bestehenden Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft) und direkt oder indirekt mit mehr als  
10 % an der Gesellschaft beteiligten Aktionären keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne 
der Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 28. April 2022). Der 
Aufsichtsrat schätzt Herrn Lukas Abegg ferner als unabhängig im Sinne der Empfehlungen C.6 bis C.9 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 28. April 2022) ein.

Herr Lukas Abegg ist kein Mitglied in (i) anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und (ii) vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Der Lebenslauf des Kandidaten einschließlich einer Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten neben dem 
angestrebten Aufsichtsrats-mandat ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/ 

zugänglich.

TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. (1) Satz 1 der Satzung

Der Aufsichtsrat setzt sich derzeit gemäß Art. 40 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 der SE-VO, § 17 Abs. 1 des 
SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) in Verbindung mit § 9 Abs. (1) Satz 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft 
sowie Teil III Nr. 22 der SE-Beteiligungsvereinbarung aus sechs Mitgliedern zusammen, die alle von der 
Hauptversammlung gewählt werden.

Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder soll von derzeit sechs Mitgliedern auf fünf Mitglieder herabgesetzt 
werden. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass auch ein Aufsichtsrat mit fünf Mitgliedern weiterhin 
sehr effizient agieren und gleichzeitig den festgesetzten Zielen des Aufsichtsrats an seine Zusammensetzung 
entsprechen kann. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 9 Abs. (1) Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.“

TOP 10 Beschlussfassung über die Änderung von § 10 Abs. (1) der Satzung

In § 10 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft ist bislang vorgesehen, dass Sitzungen des Aufsichtsrats schriftlich 
einberufen werden. 

Im Zuge einer Modernisierung soll nunmehr grundsätzlich die Möglichkeit eingeräumt werden, Sitzungen des 
Aufsichtsrats nicht nur schriftlich, sondern auch fernschriftlich, fernmündlich oder in jedem sonst technisch 
gebräuchlichen Kommunikationsverfahren (insbesondere per E-Mail) einzuberufen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

§ 10 Abs. (1) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
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(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch 
dessen Stellvertreter, unter Einhaltung einer Frist von zehn Tagen schriftlich, fernschriftlich, fernmündlich 
oder in jedem sonst technisch gebräuchlichen Kommunikationsverfahren (insbesondere per E-Mail) 
einberufen, so oft das Gesetz oder die Geschäftsordnung es erfordern. Bei der Berechnung der Frist werden 
der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Mit der Einladung sind 
die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung und etwaige Beschlussvorschläge mitzuteilen. 
 
In dringenden Fällen kann die Frist auch abgekürzt werden. Zwischen dem Tag der Absendung bzw. des 
Ausspruchs der Einladung und dem Sitzungstag müssen jedoch auch in solchen Fällen mindestens vier Tage 
liegen; Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

TOP 11 Beschlussfassung über die Änderung von § 14 Abs. (4) der Satzung

Durch Beschluss der Hauptversammlung am 14. Juni 2023 wurde der Vorstand in § 14 Abs. (4) der Satzung 
ermächtigt, vorzusehen, dass eine Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung), wenn die 
Versammlung innerhalb von zwei Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister 
stattfindet. Die Handelsregistereintragung erfolgte am 29. Juni 2023, so dass der Zeitraum der erteilten 
Ermächtigung am 29. Juni 2025 abläuft.

Der Vorstand hat bisher keinen Gebrauch von dieser Ermächtigung gemacht und plant, auch im Jahr 2026 die 
ordentliche Hauptversammlung der CANCOM SE als Präsenzveranstaltung abzuhalten.

Dennoch soll die bisherige, nun auslaufende Ermächtigung erneuert werden, damit auch für den Fall, dass 
eine Präsenzveranstaltung innerhalb von zwei Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das 
Handelsregister nicht rechtssicher durchführbar sein sollte (beispielsweise im Falle einer erneuten Pandemie), 
die Hauptversammlung stattfinden kann. Dabei soll der gesetzlich mögliche Ermächtigungszeitraum von fünf 
Jahren erneut nicht voll ausgeschöpft, sondern wie zuvor auf zwei Jahre begrenzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

§ 14 Abs. (4) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

(4) Der Vorstand ist gemäß Beschlussfassung der Hauptversammlung am 24. Juni 2025 ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats vorzusehen, dass eine Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung), 
wenn die Versammlung innerhalb von zwei Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das 
Handelsregister stattfindet.

TOP 12 Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, eine anschließende 
ordentliche Kapitalherabsetzung, die Wiederherabsetzung des Bedingten Kapitals 1/2018 
und die Wiederherabsetzung des Bedingten Kapitals 2023 sowie die damit verbundenen 
Satzungsänderungen

Die Gesellschaft verfügt ausweislich ihres Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 über eine Kapitalrücklage 
in Höhe von EUR 485.377.488,32, die sich nahezu ausschließlich aus gebundenen Kapitalrücklagen im 
Sinne von § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB zusammensetzt. Diese unterliegen gem. § 150 AktG aktienrechtlichen 
Verwendungsbeschränkungen mit der Folge, dass dieser Betrag weder im Rahmen von Dividendenzahlungen 
noch für eine Rücklagenbildung im Zusammenhang mit Aktienrückkaufprogrammen eingesetzt werden kann.
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Um ein effizientes und kapitalmarktgerechtes Eigenkapitalmanagement zu ermöglichen und insbesondere die 
Voraussetzungen für künftige Aktienrückkaufprogramme und eine flexible Dividendenpolitik zu schaffen, soll 
die Bindung eines Teils der Kapitalrücklage unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben 
werden. Dies soll durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von EUR 100.000.000,00 der Kapitalrücklage 
im Sinne von § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB in eine freie Kapitalrücklage im Sinne von § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB erfolgen. 
Die Umwandlung der gebundenen Kapitalrücklage in eine freie Kapitalrücklage erfordert ein mehrstufiges 
Verfahren: In einem ersten Schritt ist über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zu beschließen. 
Dabei wird der vorgenannte Betrag von EUR 100.000.000,00 aus der gebundenen Kapitalrücklage zunächst in 
Grundkapital umgewandelt und das Grundkapital um diesen Betrag erhöht, ohne neue Aktien auszugeben. In 
einem zweiten Schritt ist sodann das erhöhte Grundkapital im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung 
um den zuvor beschlossenen Kapitalerhöhungsbetrag von EUR 100.000.000,00 herabzusetzen und damit wieder 
auf den ursprünglichen Betrag zu reduzieren. Die Aktienzahl bleibt auch in diesem zweiten Schritt unverändert. 
Die ordentliche Kapitalherabsetzung erfolgt zum Zweck der Einstellung des Herabsetzungsbetrages in die freie 
Kapitalrücklage im Sinne von § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB. Im Ergebnis findet somit ein Passivtausch innerhalb der 
Kapitalrücklagen der Gesellschaft statt, so dass das Grundkapital und die Anzahl der ausgegebenen Aktien vor 
und nach der Durchführung der unter diesem Tagesordnungspunkt vorgeschlagenen Maßnahmen identisch 
sind. Der so von der gebundenen Kapitalrücklage in eine freie Kapitalrücklage umgewandelte Betrag steht 
künftig unter anderem für Aktienrückkaufprogramme der Gesellschaft sowie für Ausschüttungen im Rahmen 
von Dividendenzahlungen zur Verfügung.

Gemäß § 218 S. 1 AktG erhöhen sich die bedingten Kapitalia infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln kraft Gesetzes — ohne dass es dafür eines gesonderten Beschlusses der Hauptversammlung bedarf 
– im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital. Das Bedingte Kapital 1/2018, welches in § 4 Abs. 6 der Satzung 
geregelt ist, erhöht sich mithin bei gleichbleibender Anzahl der Stückaktien von EUR 1.500.000 um (gerundet) 
EUR 4.759.586,16 auf EUR 6.259.586,16 und das in § 4 Abs. 7 der Satzung geregelte Bedingte Kapital 2023 erhöht 
sich bei gleichbleibender Anzahl der Stückaktien von EUR 7.074.370 um (gerundet) EUR 22.447.382,38 auf  
EUR 29.521.752,38.

In Ermangelung einer dem § 218 S. 1 AktG entsprechenden Anpassungsregelung für den Fall der ordentlichen  
Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG führt die ordentliche Kapitalherabsetzung nicht eo ipso zu 
einer Rückführung der bedingten Kapitalia auf deren ursprünglichen Betrag. Infolge der ordentlichen 
Kapitalherabsetzung sind die erhöhten bedingten Kapitalia daher im Rahmen der ordentlichen Kapital-
herabsetzung wieder auf den ursprünglichen Betrag von EUR 1.500.000,00 (Bedingtes Kapital 1/2018) bzw.  
EUR 7.074.370,00 (Bedingtes Kapital 2023) herabzusetzen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, nachstehende Beschlüsse zu fassen:

a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 31.515.345,00 wird nach den Vorschriften des 
Aktiengesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) um EUR 100.000.000,00 
auf EUR 131.515.345,00 erhöht durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von EUR 100.000.000,00 der 
in der Bilanz zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Kapitalrücklage in Grundkapital. Die Kapitalerhöhung 
erfolgt mit der Maßgabe, dass aus der Kapitalrücklage im Sinne von § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB ein Teilbetrag 
in Höhe von EUR 100.000.000,00 in Grundkapital umgewandelt wird. Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne 
Ausgabe neuer Aktien gemäß § 207 Abs. 2 S. 2 AktG. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich der auf die 
einzelne Stückaktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie auf rund  
EUR 4,17 je Stückaktie.

 Der Kapitalerhöhung wird die vom Vorstand aufgestellte und vom Aufsichtsrat gebilligte und damit 
festgestellte Bilanz gemäß Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 zugrunde gelegt.  
Der dieser Bilanz zugrunde liegende Jahresabschluss wurde durch die Baker Tilly GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen.

TAGESORDNUNG
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 Der Vorstand wird ermächtigt, die näheren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung 
festzulegen.

 
§ 4 Abs. 1 S. 1 der Satzung („Höhe und Einteilung des Grundkapitals“) wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der 
Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft wie folgt neu gefasst:

 
„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt  
131.515.345,00 Euro.“

 
Im Übrigen bleibt § 4 Abs. 1 der Satzung unverändert.

 
Der Vorstand wird angewiesen, die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß diesem Buchstaben a)  
nur dann und in der Reihenfolge nur vor der unter nachfolgendem Buchstaben b) vorgeschlagenen 
ordentlichen Kapitalherabsetzung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn die 
Hauptversammlung sowohl dem Beschlussvorschlag gemäß Buchstabe a) als auch den Beschlussvorschlägen 
unter den Buchstaben b) und c) dieses Tagesordnungspunktes 12 zugestimmt hat. 

 
Der Vorstand hat bei der Anmeldung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß diesem 
Buchstaben a) sicherzustellen, dass unmittelbar im Anschluss an die Eintragung der Kapitalerhöhung auch 
die gemäß nachfolgendem Buchstaben b) dieses Tagesordnungspunktes 12 vorgeschlagene ordentliche 
Kapitalherabsetzung und die gemäß nachfolgendem Buchstaben c) dieses Tagesordnungspunktes 12 
vorgeschlagene Wiederherabsetzung der bedingten Kapitalia in das Handelsregister der Gesellschaft 
eingetragen werden.

b) Ordentliche Kapitalherabsetzung
 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die ordentliche 
Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG) von EUR 131.515.345,00 um EUR 100.000.000,00 auf EUR 31.515.345,00 
herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Verringerung des auf jede einzelne Stückaktie 
entfallenden anteiligen Betrages des Grundkapitals zum Zweck der Einstellung des Herabsetzungsbetrages 
in Höhe von EUR 100.000.000,00 in die freie Kapitalrücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) der Gesellschaft. 
Durch die Herabsetzung verringert sich damit der auf die einzelne Stückaktie entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals von rund EUR 4,17 auf EUR 1,00 je Stückaktie.

 
Der Vorstand wird ermächtigt, die näheren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalherabsetzung 
festzulegen.

 
§ 4 Abs. 1 S. 1 der Satzung („Höhe und Einteilung des Grundkapitals“) wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der 
Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister der Gesellschaft wie folgt neu gefasst:

 
„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt  
31.515.345,00 Euro.“

 
Im Übrigen bleibt § 4 Abs. 1 der Satzung unverändert.

 
Der Vorstand wird angewiesen, die Kapitalherabsetzung gemäß diesem Buchstaben b) nur dann 
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn die Hauptversammlung sowohl dem 
Beschlussvorschlag gemäß Buchstabe a) als auch dem Beschlussvorschlag unter Buchstabe c) dieses 
Tagesordnungspunktes 12 zugestimmt hat. 

 
Der Vorstand hat bei der Anmeldung der Kapitalherabsetzung sicherzustellen, dass diese nur nach erfolgter 
Eintragung der unter vorstehendem Buchstaben a) dieses Tagesordnungspunktes 12 vorgeschlagenen 
Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird.

TAGESORDNUNG
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c) Wiederherabsetzung der bedingten Kapitalia 
 

Die infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß Buchstabe a) dieses Tagesordnungs - 
punktes 12 kraft Gesetzes gemäß § 218 S. 1 AktG erhöhten bedingten Kapitalia der Gesellschaft (Bedingtes 
Kapital 1/2018 und Bedingtes Kapital 2023) werden im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital und damit 
auf ihren ursprünglichen Betrag wie folgt herabgesetzt:

 
Das auf EUR 6.259.586,16 erhöhte Bedingte Kapital 1/2018 wird wieder auf den Betrag von EUR 1.500.000,00 
herabgesetzt, d.h. um einen Betrag von EUR 4.759.586,16 reduziert. 

 
Das auf EUR 29.521.752,38 erhöhte Bedingte Kapital 2023 wird wieder auf den Betrag von EUR 7.074.370,00 
herabgesetzt, d.h. um einen Betrag von EUR 22.447.382,38 reduziert.

 
§ 4 Abs. 6 S. 1 der Satzung erhält mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Herabsetzung des 
Bedingten Kapitals 1/2018 in das Handelsregister der Gesellschaft folgende Fassung:

 
„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere bis zu 1.500.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 
1.500.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1/2018).“

 
§ 4 Abs. 7 S. 1 der Satzung erhält mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Herabsetzung des 
Bedingten Kapitals 2023 in das Handelsregister der Gesellschaft folgende Fassung:

 
„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 7.074.370,00 Euro durch Ausgabe von bis zu  
7.074.370 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023).“

 
Im Übrigen bleiben § 4 Abs. 6 und Abs. 7 der Satzung unverändert.

 
Der Vorstand wird angewiesen, bei der Anmeldung der Herabsetzung der bedingten Kapitalia gemäß 
diesem Buchstaben c) zur Eintragung in das Handelsregister sicherzustellen, dass die Eintragung erst 
nach erfolgter Eintragung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß Buchstabe a) dieses 
Tagesordnungspunktes 12, nach der Eintragung der kraft Gesetzes nach § 218 S. 1 AktG erhöhten bedingten 
Kapitalia 1/2018 und 2023 sowie nach der Eintragung der Kapitalherabsetzung gemäß Buchstabe b) dieses 
Tagesordnungspunktes 12 erfolgt.

TOP 13 Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und eines 
etwaigen Andienungsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der 
Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben. Auch die CANCOM 
SE hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und in der Hauptversammlung am 5. Juni 2024 für einen 
Zeitraum von fünf Jahren die Gesellschaft zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien ermächtigt. Diese 
Ermächtigung wurde vollständig ausgenutzt und soll durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

1. Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 8 erteilte 
Ermächtigung, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals zu erwerben und zu verwenden, 
wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des neuen Er-mächtigungsbeschlusses unter 
nachfolgenden Ziffern aufgehoben.

2. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft bis zu  
10 % des Grundkapitals der Ge-sellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung wird mit Ablauf der ordentlichen 
Hauptversammlung am 24. Juni 2025 wirksam und gilt bis zum 23. Juni 2028 (einschließlich). Die 
Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Sie kann auch 
durch Konzernunternehmen oder durch Dritte ausgeübt werden, die für Rechnung der Gesellschaft oder 
eines Konzernunterneh-mens handeln. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen 
Aktien, die die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr nach den §§ 71a ff. AktG 
zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesell-schaft entfallen. Die 
Gesellschaft darf die Ermächtigung nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausnutzen.

3. Der Erwerb der eigenen Aktien kann nach Wahl der Gesellschaft nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen über die Börse oder mit-tels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen  
Kaufangebots erfolgen:

a) Sofern der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf der Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise der Aktie der CANCOM SE im XETRA-Handel 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-furter Wertpapierbörse an den letzten  
drei Börsenhandelstagen vor dem Erwerb oder der Eingehung einer Verpflichtung zum Erwerb um  
nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

b) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, dürfen der 
gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbs-
nebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktions-preise der Aktie der CANCOM SE 
im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsenhandel-
stagen unmittelbar vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung 
des Angebots dieses Volumen überschreitet, muss die Annah-me im Verhältnis der jeweils zum 
Erwerb angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 
100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär sowie eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien kann vorgesehen 
werden. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Aktio-näre ist insoweit ausgeschlossen.

4. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft, die 
aufgrund der vorstehenden Ermäch-tigung erworben werden oder aufgrund früherer Ermächtigungen 
erworben wurden, neben der Veräußerung durch Angebot an alle Akti-onäre oder der Veräußerung über  
die Börse unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wie folgt zu verwenden:

a) zur Veräußerung gegen Sachleistung, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, 
Unternehmensteile, Unternehmensbeteili-gungen, sonstige Vermögensgegenstände im 
Sinne von § 27 Abs. 2 AktG oder Forderungen gegen die Gesellschaft zu erwerben oder 
Unternehmenszusammenschlüsse durchzuführen;
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b) zur Veräußerung der erworbenen Aktien gegen Barzahlung in anderer Weise als über die Börse 
oder durch Angebot an alle Aktionä-re, wenn der Kaufpreis den Börsenpreis der Aktien zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächti-gung beschränkt sich auf 
insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
der Hauptversammlung über diese Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – auf 10 % 
des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien. Beim Gebrauch machen dieser 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwen-dung von § 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer 
oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

c) um sie Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft sowie Arbeitnehmern und 
Mitgliedern der Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zum Erwerb 
anzubieten oder auf sie zu übertragen sowie zur Erfüllung von Be-zugs- oder Optionsrechten auf Aktien 
der Gesellschaft oder Zusagen auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Aktien der Ge-sellschaft, 
die Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft bzw. Arbeitnehmern und 
Mitgliedern der Geschäftsfüh-rungen der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen eingeräumt 
wurden oder werden. Soweit in diesem Zusammenhang ei-gene Aktien an Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft übertragen werden sollen, wird der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt;

d) zur Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus Wandlungs- und Optionsrechten bzw. 
Wandlungs pflichten aus von der Ge-sellschaft oder von ihr abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehenden Unternehmen begebenen Wandel- oder Op-tionsschuldverschreibungen bzw. 
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen all dieser Instrumente),  
die ein Wandlungs- oder Optionsrecht gewähren oder eine Wandlungspflicht begründen;

e) zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend) durch Veräußerung gegen 
vollständige oder teilweise Übertra-gung des Dividendenanspruchs des Aktionärs;

f) für Spitzenbeträge im Fall der Veräußerung eigener Aktien im Rahmen eines Verkaufsangebots an  
alle Aktionäre;

5. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, alle oder einen Teil der eigenen Aktien der Gesellschaft, die aufgrund 
der vorstehenden Ermächti-gung erworben werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, ohne 
dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die 
Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Die Aktien können auch im vereinfachten Verfahren ohne 
Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am 
Grundkapital der Ge-sellschaft eingezogen werden. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung 
entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme der Ermächtigung zur Einziehung anzupassen.

6. Die Ermächtigungen unter Ziffer 4. und Ziffer 5. können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln 
oder gemeinsam ausgeübt werden.
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Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tages - 
ordnungspunkt 13 über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung 
eigener Aktien sowie für den Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts

Unter Tagesordnungspunkt 13 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben 
und – auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre – zu verwenden. Der Erwerb eigener Aktien 
kann auf Grundlage der vorgeschlagenen Ermächtigung entweder über die Börse oder mittels eines an alle 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Erfolgt der Erwerb eigener Aktien mittels eines an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots, so muss nach der vorgeschlagenen Ermächtigung, sofern 
die Gesamtzahl der zum Erwerb angebotenen (angedienten) Aktien ein vom Vorstand festgelegtes Volumen 
überschreitet, der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgen. Nur wenn 
im Grundsatz ein Erwerb nach Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgen kann, lässt sich das 
Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll eine 
bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen 
werden können. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine Restbestände und eine damit möglicherweise 
einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu vermeiden. Sie dient zum anderen auch 
der Vereinfachung der technischen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine 
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen 
werden können. Insoweit können namentlich die Erwerbsquote und/oder die Anzahl der vom einzelnen 
andienenden Aktionär zu erwerbenden Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um 
den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. In den vorgenannten Fällen ist der Ausschluss 
eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts erforderlich und nach Überzeugung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats aus den genannten Gründen auch gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären angemessen.

Die Gesellschaft ist nach dem Beschlussvorschlag auch berechtigt, erworbene eigene Aktien unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden. Die Verwendung der eigenen Aktien soll in den folgenden Fällen 
und aus den folgenden Gründen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen können:

• Die Gesellschaft soll über eigene Aktien verfügen, um diese im Rahmen des Erwerbs eines Unternehmens, 
von Unternehmensteilen, von einer Unternehmensbeteiligung, von sonstigen Vermögensgegenständen 
im Sinne von § 27 Abs. 2 AktG oder von Forderungen gegen die Gesellschaft als Gegenleistung 
gewähren oder um auf sonstige Weise Unternehmenszusammenschlüsse durchführen zu können. Der 
internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form 
der Akquisitionsfinanzierung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die 
notwendige Flexibilität gewähren, um sich bietende Gelegenheiten zur Durchführung entsprechender 
Unternehmensakquisitionen oder des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen oder Forderungen 
gegen die Gesellschaft schnell und flexibel ausnutzen zu können. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen 
wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel 
wird er sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung hingegebenen Aktien an deren Börsenkurs 
orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um 
einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses zu gefährden.

• Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vorstand die eigenen Aktien auch in anderer Weise als über 
die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung veräußern kann, wenn die eigenen 
Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Diese Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft, 
auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft dienende Beteiligungsnachfragen von Investoren 
kurzfristig reagieren zu können. Im Interesse der Erweiterung der Aktionärsbasis der Gesellschaft soll 
damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen Investoren im In- und Ausland 
Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder neue Investorenkreise zu erschließen. Die Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist auf insgesamt 
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höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt, und zwar sowohl im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ermächtigung als auch im Zeitpunkt ihrer Ausübung. Beim Gebrauch machen dieser 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss 
des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene 
eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 
werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht 
der Aktionäre in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen 
wird. Im Rahmen der vorgenannten Ermächtigung werden die Vermögensinteressen der Aktionäre an einer 
wertmäßigen Nicht-Verwässerung ihrer Beteiligung gewahrt, indem die Veräußerung in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur zu einem Preis erfolgen darf, der den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien 
geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei - unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten - bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich  
zu halten.

• Weiterhin soll das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können, um die erworbenen 
eigenen Aktien Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands sowie Arbeitnehmern und Mitgliedern der 
Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zum Erwerb anzubieten oder auf 
sie zu übertragen oder zur Bedienung von Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft 
sowie Arbeitnehmern und Mitgliedern der Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmen eingeräumten Bezugs-, Options- oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft einzusetzen, 
ohne hierzu Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus bedingtem oder genehmigtem Kapital schaffen 
zu müssen, was zu einer Verwässerung der Aktionäre führen würde. Die Gewährung von Aktien bzw. von 
Bezugs-, Options- oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft an Mitarbeiter und Führungskräfte dient 
der Integration, erhöht die Motivation und die Bereitschaft zur Übernahme von Mitverantwortung sowie die 
Identifikation mit dem Unternehmen und liegt damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Die 
eigenen Aktien können hierbei auch zu Vorzugskonditionen angeboten bzw. übertragen werden. Das Angebot 
bzw. die Übertragung können auch an weitere Voraussetzungen, zum Beispiel eine Mindesthaltedauer, 
geknüpft werden. Durch die Möglichkeit eines Angebots bzw. der Übertragung von Aktien an Arbeitnehmer 
und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführungen 
von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen ist es so möglich, variable Vergütungsbestandteile mit 
langfristiger Anreizwirkung zu schaffen, bei denen nicht nur positive, sondern auch negative Entwicklungen 
Berücksichtigung finden. Durch die Gewährung von Aktien mit einer mehrjährigen Veräußerungssperre 
kann dabei beispielsweise neben dem Bonus- ein echter Malus-Effekt im Fall von negativen Entwicklungen 
erzielt werden. Es handelt sich also um ein Instrument, das im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre 
eine größere Mitverantwortung herbeiführen kann. Die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts in 
diesen Fällen ist daher sachlich gerechtfertigt und auch gegenüber den Aktionären verhältnismäßig. Mögliche 
Gestaltungen sind neben konventionellen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen aber insbesondere auch 
sogenannte Share Matching-Pläne, bei denen die Teilnehmer im ersten Schritt Aktien gegen Geldleistung 
am Markt oder von der Gesellschaft erwerben und in einem zweiten Schritt nach mehreren Jahren für eine 
bestimmte, im ersten Schritt erworbene Aktienzahl eine bestimmte Anzahl an sogenannten Matching-Aktien 
ohne weitere Zuzahlung erhalten. Soweit im Rahmen dieser Ermächtigung eigene Aktien an Mitglieder des 
Vorstands ausgegeben werden sollen, entscheidet nach der aktienrechtlichen Zuständigkeitsverteilung der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft.

• Auch soll das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können, um Ansprüche von Inhabern von 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bzw. Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen, 
die von der Gesellschaft oder von ihr abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden 
Unternehmen möglicherweise in Zukunft begeben werden, mit eigenen Aktien zu erfüllen. Durch die 
Verwendung eigener Aktien wird die Verwässerung der Anteile der Aktionäre ausgeschlossen, wie sie bei 
Bedienung der Wandel- oder Optionsrechte bzw. der Erfüllung entsprechender Pflichten aus bedingtem 
Kapital eintreten würde. Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre soll die Gesellschaft 
daher in die Lage versetzen, flexibel zu entscheiden, ob sie bei Ausübung dieser Rechte bzw. Pflichten neue 



 15BERICHTE AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG

Aktien aus bedingtem Kapital, eigene Aktien, die sie erworben hat, oder einen Barausgleich gewähren will. 
Ob und in welchem Umfang von der Ermächtigung zur Verwendung von eigenen Aktien Gebrauch gemacht 
oder aber neue Aktien aus bedingtem Kapital bzw. ein Barausgleich gewährt wird, wird die Gesellschaft 
jeweils unter Berücksichtigung der vorliegenden Markt- und Liquiditätslage im Interesse der Aktionäre und 
der Gesellschaft entscheiden. Dabei wird sie auch die anderweitigen Möglichkeiten zur Verwendung von etwa 
erworbenen eigenen Aktien in die Entscheidung einbeziehen. 

• Erworbene Aktien sollen von der Gesellschaft auch bei der etwaigen Durchführung einer sogenannten 
Aktiendividende (scrip dividend) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verwendet werden können. 
Bei der Aktiendividende wird den Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der 
Hauptversammlung entstehenden Anspruch auf Auszahlung der Dividende wahlweise (ganz oder teilweise) 
als Sacheinlage in die Gesellschaft einzulegen, um im Gegenzug neue Aktien der Gesellschaft zu beziehen. 
Die Durchführung einer Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien könnte auch als an alle Aktionäre 
gerichtetes Angebot unter Wahrung ihres Bezugsrechts erfolgen. Im Einzelfall kann es allerdings je nach 
Kapitalmarktsituation vorzugswürdig sein, die Durchführung einer Aktiendividende unter Verwendung 
eigener Aktien so auszugestalten, dass der Vorstand zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, 
unter Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien zum Bezug gegen 
Abtretung ihres Dividendenanspruchs anbietet, jedoch formal das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt 
ausschließt. Die Durchführung der Aktiendividende unter formalem Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht 
die Durchführung der Aktiendividende zu flexibleren Bedingungen.

• Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines 
Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge 
auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, ein 
technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung 
auf Spitzenbeträge gering.

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts 
in den genannten Fällen im Interesse der Gesellschaft für erforderlich und geboten und aus den aufgezeigten 
Gründen sowohl für sachlich gerechtfertigt als auch gegenüber den Aktionären für angemessen.

Schließlich sollen die eigenen Aktien von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der 
Hauptversammlung eingezogen werden können.

Der Vorstand wird die Ausübung der Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen. Die 
Bedingungen werden jeweils zu gegebener Zeit so festgelegt werden, dass unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Verhältnisse die Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesellschaft angemessen gewahrt werden. 
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermächtigung zum 
Rückerwerb eigener Aktien bzw. zu deren Verwendung berichten.
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1. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft  
31.515.345,00 Euro und ist eingeteilt in 31.515.345 nennwertlose Stückaktien, von denen jede Aktie eine  
Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung beläuft sich somit auf 
31.515.345 Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung  
jedoch keine eigenen Aktien.

2. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 Abs. (1) der 
Satzung der CANCOM SE nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung form- und 
fristgerecht angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts nachgewiesen haben. Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung  
des Stimmrechts reicht der Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß  
§ 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 
Hauptversammlung, d. h. auf Montag, den 2. Juni 2025, 24:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ), 
(Nachweisstichtag) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 
in deutscher oder englischer Sprache spätestens bis Dienstag, den 17. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), unter der 
folgenden Adresse zugehen:

CANCOM SE

c/o ITTEB GmbH & Co. KG
Vogelanger 25
86937 Scheuring

E-Mail: cancom2025@itteb.de

Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes 
an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts 
als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der 
Umfang des Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit 
dem Nachweisstichtag ist keine Sperre für die Veräußerung des Anteilsbesitzes verbunden. Auch im Fall der 
vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme 
und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 
maßgeblich. Veräußerungen von Anteilsbesitz nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkung auf die 
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb von 
Anteilsbesitz nach dem Nachweisstichtag. Personen, die erst nach dem Nachweisstichtag erstmals Anteilsbesitz 
erwerben, sind nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich vom bisherigen teilnahmeberechtigten 
Inhaber bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.

WEITERE ANGABEN UND HINWEISE
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3. AKTIONÄRSPORTAL

Die Gesellschaft stellt auf ihrer Internetseite unter

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/

ein passwortgeschütztes Aktionärsportal zur Verfügung. Zusammen mit der Eintrittskarte erhalten die 
Aktionäre ihre Zugangsdaten zum Aktionärsportal. Mit diesen Zugangsdaten können sich die Aktionäre oder 
deren Bevollmächtigte in das Aktionärsportal einloggen und nach Maßgabe der nachstehenden Ausführungen 
Vollmachten erteilen sowie ihr Stimmrecht durch Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Vollmachterteilung und die Erteilung von 
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auf anderem Wege – 
wie nachstehend ebenfalls beschrieben – bleiben hiervon unberührt. Das Aktionärsportal wird voraussichtlich 
ab Dienstag, den 3. Juni 2025, 00:00 Uhr (MESZ), zur Verfügung stehen.

4. VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE

Bevollmächtigung

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht 
in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 
erforderlich (siehe oben unter „Voraussetzungen für die Teilnahme“). Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine 
Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der 
Gesellschaft erklärt werden. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der 
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Alternativ 
kann der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten per E-Mail oder postalisch an die nachfolgend 
genannte E-Mail-Adresse oder Anschrift oder über das passwortgeschützte Aktionärsportal gemäß den dafür 
vorgesehenen Verfahren jeweils bis spätestens Montag, den 23. Juni 2025, 18:00 Uhr (MESZ), übermittelt, 
geändert oder widerrufen werden:

CANCOM SE

c/o ITTEB GmbH & Co. KG
Vogelanger 25
86937 Scheuring

E-Mail: cancom2025@itteb.de

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht 
das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 
zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/ 

zum Download zur Verfügung.
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Die Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der 
Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder 
diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen 
ist die Vollmachterteilung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachterteilung muss 
dabei vollständig sein und darf nur die mit der Stimmrechtsausübung verbundenen Erklärungen enthalten. 
Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere mit diesen 
gleichgestellte Personen, Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen bevollmächtigen wollen, werden gebeten, 
sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechts-
vertreter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) vertreten lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte 
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich (siehe oben unter „Voraussetzungen für die 
Teilnahme „). Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 
Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Widerruf bedürfen 
der Textform und können per E-Mail oder postalisch an die vorstehend im Abschnitt „Bevollmächtigung“ 
genannte E-Mail-Adresse oder Anschrift oder über das passwortgeschützte Aktionärsportal gemäß den dafür 
vorgesehenen Verfahren jeweils bis spätestens Montag, den 23. Juni 2025, 18:00 Uhr (MESZ), erteilt, geändert 
oder widerrufen werden.

Aktionäre, die die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen möchten, können hierfür das 
Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 
zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/ 

zum Download zur Verfügung.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten zur Erklärung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Auskunftsrechts oder zur Stellung 
von Anträgen entgegen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld 
der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch 
als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

5. ANGABEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE 

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO,  
§ 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000,00 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 SE-VO in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG für 
Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) erforderlich. 
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Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 
schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens Samstag, 
den 24. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht 
berücksichtigt. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: 

CANCOM SE
Vorstand
Erika-Mann-Str. 69
80636 München

Anderweitig adressierte Ergänzungsanträge werden nicht berücksichtigt.

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 
bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht 
und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem im Internet unter

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/

bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß Art. 53 SE-VO, §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Jeder Aktionär ist berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge zu den Vorschlägen von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (Art. 53 SE-VO, § 126 Abs. 1 AktG) sowie zu den 
Wahlvorschlägen zur Wahl des Abschlussprüfers und zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (Art. 53 SE-VO,  
§ 127 AktG) zu übersenden.

Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:

CANCOM SE
Abteilung Investor Relations
Herr Lars Dannenberg
Erika-Mann-Straße 69
80636 München

E-Mail: ir@cancom.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Falls die Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach § 126 bzw. § 127 AktG  
erfüllt sind, werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, welche 
rechtzeitig gemäß § 126 Abs. 1 AktG, d. h. bis Montag, den 9. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), unter der genannten 
Adresse eingegangen sind, unverzüglich nach Eingang einschließlich des Namens des Aktionärs sowie ggfs. der 
Begründung im Internet unter

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/

veröffentlicht. 

Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlicht.
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Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung) brauchen unter den Voraussetzungen des § 126 Abs. 2  
Satz 1 AktG nicht zugänglich gemacht zu werden, die etwaige Begründung des Gegenantrags nicht, wenn  
sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt (§ 126 Abs. 2 Satz 2 AktG). Wahlvorschläge brauchen gem.  
§ 127 Satz 3 AktG nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3  
Satz 4 AktG und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthalten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der 
Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, 
wenn sie dort mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige 
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Auskunftsrecht gemäß Art. 53 SE-VO, § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist und ein gesetzliches Auskunftsverweigerungsrecht nicht besteht. 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung mündlich und grundsätzlich im Rahmen der Aussprache 
zu stellen.

6. WEITERGEHENDE ERLÄUTERUNGEN UND INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE DER 
GESELLSCHAFT/UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der Internetseite der Gesellschaft sind unter 

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/ 

die gemäß § 124a AktG zu veröffentlichenden Informationen sowie weitere Erläuterungen zu den Rechten  
der Aktionäre gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 sowie Art. 53 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122 Abs. 2,  
126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG zugänglich. Dort werden nach dem Ende der Hauptversammlung auch die 
Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/ 

zugänglich sein und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

Vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an ist auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/ 

die aktuelle Satzung nebst einer Synopse aller im Rahmen dieser Einberufungsbekanntmachung von Seiten von 
Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Satzungsänderungen zugänglich. 
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7. HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ

Zur Durchführung der Hauptversammlung und um Aktionären die Teilnahme an und die Ausübung von 
Rechten im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen, verarbeitet die Gesellschaft personenbezogenen 
Daten. Darüber hinaus werden diese Daten für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung 
weiterer gesetzlicher Pflichten (z. B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet.

Die CANCOM SE verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum 
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO finden Sie unter dem 
folgenden Link: 

https://investoren.cancom.de/hauptversammlung_category/2025/

München, im Mai 2025

Der Vorstand
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